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P R O T O K O L L  

 

 

über die am Montag, den 10. Februar 2020 um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses unter 

dem Vorsitz des Bürgermeisters Dr. Klaus Winkler abgehaltene 

 

 

3 5 .  G e m e i n d e r a t s s i t z u n g 

 

 

 

Anwesend: Bürgermeister Dr. Klaus Winkler  

 VB Ing. Gerhard Eilenberger  

 VB Walter Zimmermann  

 StRin Mag. Ellen Sieberer  

 GR Hermann Huber  

 GRin Hedwig Haidegger  

 GR MSc. Florian Huber  

 GRin Mag. (FH) Andrea Watzl  

 GR Georg Wurzenrainer  

 GR Ludwig Schlechter  

 GRin Anna Werlberger  

 GR Mag. Manfred Filzer  

 GRin Marielle Haidacher  

 GR Daniel Ellmerer  

 EGR Siegfried Luxner für GRin Margit Luxner  

 EGR Reinhard Wohlfahrtstätter für GR Jürgen Katzmayr  

 GR Alexander Gamper  

 GR Bernhard Schwendter  

 GR Rudolf Widmoser  

 

 Stadtamtsdirektor Mag. Michael Widmoser - Schriftführer 

 Hilde Sohler - Schriftführerin 

 

Abwesend:     GRin Margit Luxner und GR Jürgen Katzmayr ï beide entschuldigt 

 

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die Erschienenen, stellt die ordnungsgemäße 

Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Bürgermeister Dr. Winkler eröffnet die Sitzung, begrüßt die Erschienen, stellt die ordnungs-

gemäße Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Angelobung: 

Vor Eingehen in die Tagesordnung wird Ersatz-Gemeinderat Reinhard Wohlfahrtstätter ge-mäß 

§ 28 Tiroler Gemeindeordnung 2001 angelobt. 
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2. Genehmigung des Protokolls der 34. Gemeinderatssitzung vom 19. Dezember 2019 
 

Das Protokoll der 34. Gemeinderatssitzung vom 19. Dezember 2019 wird mit 18 Ja-Stimmen 

bei 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

 

 

3. Anträge und Berichte des Bürgermeisters und des Stadtrates 
 

3.1. Heinrich Schultz - Alpenhotel: Nachtrag zum Kaufvertrag vom 02.09.1985 
 

Zunächst erkundigt sich GRin Haidacher, ob das heutige Email betreffend die Absetzung der 

Tagesordnungspunkte 4.2.3., 4.4.2. und 4.4.4. in der Stadtamtsdirektion eingelangt bzw. 

bekannt ist. Bürgermeister Dr. Winkler bestätigt den Erhalt und gibt bekannt dies zu be-

handeln, wenn es gemäß Tagesordnung an der Reihe ist.  

 

B¿rgermeister Dr. Winkler verweist eingangs zum Tagesordnungspunkt ĂAlpenhotelñ auf die 

Behandlung im Gemeinderat anlässlich der Sitzung vom 19.12.2019 unter Tagesordnungs-

punkt 4.3.2. sowie den damals gefassten Grundsatzbeschluss in Bezug auf eine geplante bau-

liche Entwicklung. Weiters ruft er in Erinnerung, dass zu dem von Herrn Schultz geplanten 

Projekt bereits mehrfache Besprechungen und Behandlungen in den städtischen Gremien er-

folgt sind. Zuletzt behandelt wurde das Projekt im Ausschuss für Bau und Raumordnung am 

09.12.2019 und 20.01.2020, am 27.01.2020 fand eine Besprechung mit den Fraktionsführern, 

erweitert um interessierte Gemeinderäte, statt. Am 03.02.2020 wurde im Rahmen einer Stadt-

ratssitzung das Projekt bzw. die Vertragsgestaltung nochmals ausführlich mit Herrn Schultz 

besprochen und schließlich fand am 07.02.2020 eine weitere Besprechung mit den Fraktions-

führern, erweitert um interessierte Gemeinderäte, statt. 

 

Der Bürgermeister hält fest, dass der mit Herrn Schultz abgestimmte Nachtrag zum Kaufver-

trag vom 02.09.1985 zur Vorbereitung auf die (erweiterte) Fraktionsführersitzung am 

07.02.2020 allen Gemeinderäten per Email übermittelt wurde. Es ist also davon auszugehen, 

dass dieser Vertrag den Gemeinderäten bekannt ist (eine gegenteilige Wortmeldung dazu erfolgt 

nicht). Der Nachtrag zum Kaufvertrag vom 02.09.1985 samt der bezughabenden Pläne, ein 

Orthofoto sowie auch die Pläne und insbesondere Visualisierungen über den Be-stand und die 

geplanten Änderungen werden auf der digitalen Tafel gezeigt und dazu vom Bürgermeister der 

wesentliche Vertragsinhalt wie folgt zusammengefasst:  

 

Die Regelung der Verkehrssituation mit Errichtung einer breiteren Erschließungsstraße samt 

Gehsteig als Verbindung zum Parkplatz für die Badegäste auf dem städtischen Grundstück Gst 

3186 sowie von 10 PKW-Stellplätzen für die Allgemeinheit wird anhand von Planbeilage A 

des Vertragsnachtrages dargelegt und die dazu im Vertragsnachtrag vereinbarten wechsel-

seitigen Dienstbarkeitsrechte erörtert. 

 

Bürgermeister Dr. Winkler teilt insbesondere zur Badeanstalt mit, dass es nun erstmals ge-

lungen ist, das Recht des Zuganges für die Allgemeinheit zur Badeanstalt grundbücherlich 

sicherzustellen. So wird während der Badesaison (Betrieb der Badeanstalt) der Allgemeinheit 

von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, im Juli und August bis 21.00 Uhr, der kostenlose Seezugang er-

möglicht. Auch außerhalb der Badesaison wird der Allgemeinheit entsprechend der bisherigen 

Praxis der kostenlose Seezugang von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr, im Juli und August bis 21.00 

Uhr, ermöglicht. Dies gilt für die Öffnungstage des Alpenhotels und/oder des Seerestaurants, 

jedenfalls aber 11 Monate im Jahr. Abgestellt wird auf die bisherige Nutzung. Weiters wurde 

vereinbart, dass das Eintrittsgeld in die Badeanstalt marktüblich zu sein hat. Die Stadt-gemeinde 

Kitzbühel räumt im Gegenzug Herrn Schultz bzw. dem jeweiligen Eigentümer des  
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Gst 3177 das Recht ein, während der Wintersaison auf dem Schwarzsee Eisstockschießsport 

auf eigene Gefahr anzubieten und zu betreiben. 

 

Der Nachtrag zum Kaufvertrag vom 02.09.1985 wurde auf Seiten der Stadtgemeinde Kitz-

bühel vom Stadtamtsdirektor und Rechtsanwältin Dr. Barbara Planer geprüft und für in 

Ordnung befunden. Ebenso wurde auch das Thema der Ersitzung von Rechten zugunsten der 

Allgemeinheit geprüft und dazu von RA Dr. Planer eine rechtliche Expertise erstellt. Da eine 

gerichtliche Durchsetzung behaupteter ersessener Rechte immer eine Frage der Beweis-führung 

ist, stellt für den Bürgermeister die nunmehr gewählte Vorgangsweise bzw. Einigung mit Herrn 

Schultz auf Verbücherung des Rechtes des Seezuganges für die Allgemeinheit in dem im 

Vertragsnachtrag vorliegenden Umfang die optimale Lösung dar.  

 

Der Nachtrag zum Kaufvertrag vom 02.09.1985 lautet wie folgt: 
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